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Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung; 
Übernahme von Arbeiten im Personalbereich 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Es wird beschlossen, die in der Anlage 1 beigefügte öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die 
Übernahme von Personalaufgaben mit dem Abwasserverband Main-Taunus, vertreten durch den 
Verbandsvorstand des Abwasserverbands Main-Taunus, Vincenzstr. 4, 65719 Hofheim am Tau-
nus, abzuschließen. 
Der Magistrat wird ermächtigt, ggf. geringfügige Änderungen durchzuführen. 
 
 
 
Sachdarstellung: 
 
Die Stadt Usingen betreibt seit 2007 eine sehr umfangreiche und auch erfolgreiche interkommuna-
le Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen. 
 
Auch im Personalbereich nehmen wir aktuell Aufgaben für die Gemeinden Grävenwiesbach und 
Glashütten wahr, die es uns ermöglichen, ausreichende Vertretungsregelungen aufzubauen. Der-
zeit sind zwei Teilzeitkräfte und eine Ganztagskraft mit den zu erledigenden Aufgaben betraut. 
 
Nach dem Austritt von Wehrheim aus der interkommunalen Zusammenarbeit sind wir auf der Su-
che nach einem weiteren Partner, um die einzelnen Arbeiten mit noch besseren Vertretungsmög-
lichkeiten abzusichern. 
 
Dem Abwasserverband Main-Taunus war bekannt, dass wir im Personalbereich Dienstleistungen 
für andere öffentliche Bereiche übernehmen. Sie traten mit uns in Gespräche ein, nachdem sie 
durch einen Personalwechsel eine freie Stelle im Personalbereich nicht mehr adäquat nachbeset-
zen konnten.  
 
Die Arbeiten wären von uns sehr kurzfristig zum 01.09.2023 zu übernehmen. Dies wäre durch in-
terne Verlagerungen möglich. 
 
Es wurde daher im Vorfeld besprochen, dass wir nach einem positiven Beschluss durch den Ma-
gistrat die Arbeiten vorbehaltlich einer späteren Zustimmung durch die Stadtverordnetenversamm-
lung zu dem gewünschten Zeitpunkt aufnehmen würden. Für den Fall, dass der Vertrag nicht zu-
stande kommt würde uns der Abwasserverband Main-Taunus die entstandenen Kosten erstatten. 
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Die Verwaltung begrüßt die vorgeschlagene Ausweitung der interkommunalen Zusammenarbeit im 
Personalbereich. Wir werden die zusätzliche Teilzeitstelle intern besetzen können und schaffen 
uns gleichzeitig neue und noch bessere Vertretungsmöglichkeiten.  
 
 
 
Haushaltsrechtlich geprüft: 
 
Die entstehenden zusätzlichen Personalkosten werden in vollem Umfang erstattet. 
 
 
 
 Sebastian Knull 
 Leitung Kämmerei 
 
 
 
Steffen Wernard Michael Guth Vanessa Knull 
Bürgermeister Amtsleitung Hauptamt Sachgebietsleitung 
 
 
Anlage(n): 

(1) Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
(2) Anlage zur öffentlich rechtlichen Vereinbarung 




